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Vorbemerkung
Die Bundesärztekammer stellt gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 bis 7 
Transplantationsgesetz (TPG) den Stand der Erkenntnisse der 
medizinischen Wissenschaft fest und legt gem. § 16 Abs. 2 S. 1 
TPG das Verfahren für die Erarbeitung der Richtlinien und für 
die Beschlussfassung fest. Hierzu hat die Bundesärztekammer 
die Ständige Kommission Organtransplantation (StäKO) errichtet, 
die ihre Aufgaben auf der Grundlage dieses Statuts wahrnimmt.

§ 1
Aufgaben

(1) Die StäKO hat insbesondere folgende Aufgaben:
1. Erarbeitung von Empfehlungen zu Grundsätzen und

Vorschlägen für Richtlinien für die Organspende, -ver-
mittlung und -verteilung,

2. Beobachtung und Bewertung der Praxis der Organ-
spende, -vermittlung und -verteilung und der Organ-
transplantation,

3. Erarbeitung von Kriterien für die Zulassung von Kran-
kenhäusern zur Durchführung von Transplantationen,

4.  Beratung von Parlamenten, Regierungen, Gesund-
heitsverwaltungen, Kostenträgern und medizinischen
Einrichtungen in Fragen der Transplantationsmedizin,

5. Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung in
der Transplantationsmedizin,

6. Regelmäßige Information der Öffentlichkeit zu Fragen
der Transplantationsmedizin.

(2) Die StäKO erstellt jährlich einen Bericht über ihre Tätig-
keit, der dem Vorstand der Bundesärztekammer vorgelegt
und veröffentlicht wird.

§ 2
Zusammensetzung

(1) Mitglieder der StäKO sind die Sachverständigen der be-
troffenen Fach- und Verkehrskreise, einschließlich des
Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, der Deutschen
Krankenhausgesellschaft, der Deutschen Transplantations-
gesellschaft, der Koordinierungs- und der Vermittlungsstel-
le sowie der zuständigen Behörden der Länder. Bei der
Aufgabenwahrnehmung nach § 1 des Statuts werden u. a.
Ärzte, die weder an der Entnahme noch an der Übertragung
von Organen beteiligt sind, noch Weisungen solcher Ärzte
unterstehen, die an solchen Maßnahmen beteiligt sind, und
Personen mit der Befähigung zum Richteramt sowie Perso-
nen aus dem Kreis der Patienten und aus dem Kreis der An-
gehörigen von Organspendern tätig.
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Bekanntmachungen

Statut der Ständigen Kommission 
 Organtransplantation  

der Bundesärztekammer
(in der vom Vorstand der Bundesärztekammer am 

15.05.2020 beschlossenen Fassung)

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 
14. Mai 2020 beschlossen, die Richtlinie über die Früherkennung
von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie) in der Fassung 
vom 18. Juni 2015 (BAnz AT 18.08.2016 B1), zuletzt geändert am 
14. November 2019 (BAnz AT 18.12.2019 B4), wie folgt zu ändern:

I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert:
Dem § 2 werden folgende Sätze angefügt:
„Wenn der Deutsche Bundestag gemäß § 5 Absatz 1 Infekti-
onsschutzgesetz eine epidemische Lage von nationaler Trag-
weite festgestellt hat, können bis zum Ablauf von drei Mo-
naten nach deren Beendigung abweichend von Satz 2 die 
Untersuchungen U6, U7, U7a, U8 und U9 auch bei einer 
Überschreitung der für sie jeweils festgelegten Untersu-
chungszeiträume und Toleranzzeiten in Anspruch genom-
men werden. Soweit durch das Infektionsgeschehen darüber 
hinaus eine Abweichung, Änderung oder Aussetzung von 
Vorgaben dieser Richtlinie betreffend die Qualitätssicherung 
erforderlich wird, können die Vertragspartner der Bundes-
mantelverträge diese für den Zeitraum bis zur Beendigung 
der epidemischen Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 
Absatz 1 Infektionsschutzgesetz vereinbaren, soweit dies im 
Hinblick auf eine qualitätsgesicherte Versorgung der Kinder 
vertretbar ist; eine über die nach Satz 5 ermöglichte Abwei-
chung hinausgehende Anpassung der Untersuchungszeiträu-
me und Toleranzzeiten nach Satz 2 ist ausgeschlossen.“

II. Die Änderung der Richtlinie tritt mit Wirkung vom
25. März 2020 in Kraft.

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den In-
ternetseiten des G-BA unter www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 14. Mai 2020

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende
Prof. Hecken

K A S S E N Ä R Z T L I C H E  B U N D E S V E R E I N I G U N G

Bekanntmachungen

Beschluss  
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung der Richtlinie über die Früherkennung 
von Krankheiten bei Kindern (Kinder-Richtlinie): 

Ausnahmeregelung im Zusammenhang  
mit der COVID-19-Pandemie betreffend die 

 Untersuchungszeiträume der U6 bis U9
Vom 14. Mai 2020 

Redaktionelle Anmerkung der KBV: Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website des G-BA (https://www.g-ba.de/beschluesse/4311/).
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Das ausgeschlossene Mitglied darf an der weiteren Beratung 
und Beschlussfassung nicht teilnehmen. Die StäKO hat die 
Möglichkeit, von dem betroffenen Mitglied außerhalb der 
Beratung und Beschlussfassung fachliche Informationen 
einzuholen. Hierbei hat jedes Mitglied spätestens eine Wo-
che vor Sitzungsbeginn durch schriftliche Selbsterklärung 
die Umstände offen zu legen, die seine Unabhängigkeit nach 
dem jeweiligen Stand potenziell beeinflussen. Die StäKO 
legt in Abstimmung mit der Geschäftsführung den Inhalt und 
den Umfang der Selbsterklärung durch Beschluss fest.

(4) Liegt entsprechend § 21 VwVfG ein Grund vor, der geeig-
net ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung 
zu rechtfertigen, oder wird das Vorliegen eines solchen 
Grundes behauptet, so gilt Abs. 2 entsprechend.

§ 6
Vorsitz

Die StäKO wählt in der ersten Sitzung einer Amtsperiode aus ihren 
Mitgliedern einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Diese bil-
den die StäKO-Leitung. Mindestens ein Stellvertreter muss Arzt 
sein. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt. Gewählt ist, 
wer die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt, Stimm-
enthaltungen zählen dabei nicht.

§ 7
Sitzungen

(1)  Die Sitzungen finden in der Regel quartalsweise am Sitz der 
Bundesärztekammer als ausschließliche Präsenzsitzungen 
statt. Ist es aufgrund schwerwiegender Gründe für einen län-
geren Zeitraum nicht möglich, eine solche Präsenzsitzung 
durchzuführen, insbesondere bei dem Vorliegen einer epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite, oder sind mindes-
tens zwei Drittel der Mitglieder der StäKO damit einverstan-
den, können stattdessen Präsenzsitzungen unter Hinzuschal-
tung von Mitgliedern über Video- oder Webkonferenzsyste-
me oder Sitzungen unter ausschließlicher Nutzung von Vi-
deo- oder Webkonferenzsystemen stattfinden.

(2) Der Vorsitzende erstellt zusammen mit der Geschäftsführung 
einen Jahresarbeitsplan und bereitet die Sitzungen mit ihr vor.

(3) Die Geschäftsführung lädt zu den Sitzungen ein.
(4) Die Sitzungen werden von dem Vorsitzenden geleitet, er-

öffnet und beendet. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
Die Beratungen sind vertraulich.

(5) Zur Sitzungsteilnahme berechtigt sind die nach § 2 des Statuts 
genannten Personen. In Einzelfällen kann der Vorsitzende mit 
Zustimmung der StäKO Dritten die Teilnahme gestatten.

§ 8
Stimmrecht

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des sitzungsleitenden Vorsitzenden.

§ 9
Beschlussfähigkeit

(1) Die StäKO ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder einge-
laden sind und mindestens die Hälfte ihrer Mitglieder an 
der Sitzung teilnehmen. Die StäKO berät die Gegenstände, 
über die sie zu beschließen hat, in ihren Sitzungen. Schrift-
liche Stellungnahmen von Mitgliedern, die verhindert sind, 
bringt die Geschäftsführung unter Beachtung von § 5 des 

(2) Dazu benennt die Deutsche Krankenhausgesellschaft drei 
Mitglieder, davon mindestens eine Person mit der Befähi-
gung zum Richteramt. Der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen benennt ebenfalls drei Mitglieder, davon 
mindestens eine Person mit der Befähigung zum Richter-
amt. Die Bundesärztekammer benennt sechs Mitglieder, 
davon mindestens drei Ärzte und eine Person mit der Be-
fähigung zum Richteramt. Die Gesundheitsministerkonfe-
renz, die Koordinierungsstelle, die Vermittlungsstelle, die 
Deutsche Transplantationsgesellschaft sowie die Deutsche 
Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallme-
dizin benennen jeweils zwei Mitglieder. Aus dem Kreis 
der Patienten und der Angehörigen wird jeweils ein Mit-
glied benannt. Die Akademie für Ethik in der Medizin be-
nennt ein Mitglied.

(3) Ständige Gäste sind die Federführenden der Arbeitsgruppen 
nach §§ 11 f. des Statuts, ein Vertreter des Wissenschaftli-
chen Beirates der Bundesärztekammer, der Leiter der Ver-
trauensstelle Transplantationsmedizin, die Vorsitzenden der 
Überwachungskommission und der Prüfungskommission, 
zwei Vertreter des Bundesministeriums für Gesundheit, je-
weils ein Vertreter der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung, einer Lebendspendekommission, der Pflege 
und des Gemeinsamen Bundesausschusses.

(4) Die StäKO kann weitere Sachverständige zu einzelnen Ta-
gesordnungspunkten als Gäste hinzuziehen.

§ 3
Amtsperiode und Berufung

(1) Eine Amtsperiode dauert vier Jahre und beginnt am ersten 
Januar eines Jahres.

(2) Die Mitglieder und die Ständigen Gäste der StäKO werden 
jeweils für die Dauer einer Amtsperiode durch den Vor-
stand der Bundesärztekammer berufen. Scheidet ein Mit-
glied aus der StäKO aus, so wird nach den Vorschriften des 
Statuts für den Rest der laufenden Amtszeit der StäKO ein 
Nachfolger bestimmt.

§ 4
Verschwiegenheit

Mitglieder und Ständige Gäste haben über die ihnen im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit in der StäKO bekannt gewordenen 
Angelegenheiten auch über die Beendigung ihrer Mitgliedschaft 
hinaus Verschwiegenheit zu wahren. Personenbezogene Daten 
sind vertraulich zu behandeln.

§ 5
Offenlegungspflicht, Ausschluss von Beratungen

(1) Zum Schutz vor Interessenkonflikten und zur Vermeidung 
des Anscheins der Befangenheit sind die Grundsätze der 
§§ 20, 21 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) entspre-
chend anwendbar.

(2) Hält sich ein Mitglied entsprechend § 20 Abs. 1 VwVfG 
für ausgeschlossen, oder bestehen Zweifel, ob die Voraus-
setzungen entsprechend § 20 Abs. 1 VwVfG gegeben sind, 
hat es dies über die Geschäftsführung dem Vorsitzenden 
der StäKO mitzuteilen.

(3) Die StäKO entscheidet in Abstimmung mit der Geschäfts-
führung über den Ausschluss durch Beschluss. Das betroffe-
ne Mitglied darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. 
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(2) Für die Tätigkeit der Arbeitsgruppen gelten die vorgenann-
ten Vorschriften des § 3 Abs. 2, § 4 und der §§ 7 bis 9 des 
Statuts entsprechend.

(3) Für die Erarbeitung und Beschlussfassung von Richtlinien 
nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 bis 7 TPG gilt die Verfahrens-
ordnung der Ständigen Kommission Organtransplantation 
(VerfO-StäKO).

§ 13
Niederschrift der Arbeitsgruppenberatungen

(1) Die Mitglieder der Arbeitsgruppen benennen aus ihrer Mit-
te einen Schriftführer.

(2) Über die Arbeitsgruppensitzungen ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die allen Mitgliedern zugeleitet wird. Einwendun-
gen sind gegenüber der Geschäftsführung in der Regel 14 
Tage nach der Versendung des Entwurfs der Niederschrift 
schriftlich mitzuteilen. Änderungen der Niederschrift erge-
hen durch Beschluss der Arbeitsgruppenmitglieder.

§ 14
Arbeitsgruppen-Konsilium

(1)  Für eilbedürftige Einzelfragen, die nicht bis zur nächsten 
StäKO-Sitzung aufgeschoben werden können, kann ein Ar-
beitsgruppen-Konsilium (AG-K) durch den Vorsitzenden 
bestimmt werden.

(2)  Das AG-K besteht aus der StäKO-Leitung und den Feder-
führenden der jeweils fachlich betroffenen Arbeitsgruppen 
nach § 11 des Statuts.

(3)  Das AG-K berät die Transplantationszentren, die Koordi-
nierungsstelle und die Vermittlungsstelle. Die Beratung be-
zieht sich ausschließlich auf die Auslegung der Richtlinien 
der Bundesärztekammer nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 bis 7 
TPG. Die Entscheidung und Verantwortung verbleibt bei 
der in den Transplantationszentren eingerichteten interdis-
ziplinären Transplantationskonferenz bzw. bei den in Satz 
1 genannten Institutionen.

(4)  Über die Beratungen des AG-K ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Der Vorsitzende berichtet in der nächsten StäKO-
Sitzung über Anlass und Ergebnis der Beratungen.

§ 15
Geschäftsführung

(1)  Die Geschäftsführung der StäKO liegt bei der Bundesärzte-
kammer, die hierzu eine Geschäftsstelle errichtet.

(2)  Der Geschäftsstelle obliegen die Aufgaben der Geschäfts-
führung der StäKO, ihrer Arbeitsgruppen und des AG-K. 
Sie ist zur neutralen Ausübung ihrer Tätigkeit verpflichtet.

(3) Die Geschäftsstelle fertigt eine Niederschrift über die 
 StäKO-Sitzungen in Form eines Ergebnisprotokolls. Vor 
der Unterzeichnung wird diese dem Vorsitzenden und an-
schließend den Mitgliedern der StäKO vorgelegt. Der Vor-
sitzende und der Leiter der Geschäftsstelle unterzeichnen 
das verabschiedete Protokoll.

§ 16
Reisekosten

Die Reisekosten trägt diejenige Institution, auf deren Vorschlag 
das Mitglied in die StäKO berufen worden ist. Dies gilt entspre-
chend für die Ständigen Gäste und für die Tätigkeit in einer Ar-
beitsgruppe der StäKO oder dem AG-K.

Statuts in die Beratung ein, wenn sie bei der Geschäftsstel-
le spätestens bis zum Beginn der Sitzung mit einfachem 
Brief, Telefax oder E-Mail eingegangen sind. Die Be-
schlussfassung erfolgt in den Sitzungen der StäKO.

(2) Der Vorsitzende kann bestimmen, dass die Beratung und Be-
schlussfassung schriftlich erfolgen, wenn in einer Sitzung 
bei einem Beratungsgegenstand weniger als zwei Drittel der 
Mitglieder anwesend sind und eine weitere mündliche Bera-
tung verzichtbar erscheint. Für die schriftliche Beratung und 
Beschlussfassung übersendet die Geschäftsführung unver-
züglich die Beratungsunterlagen mit einfachem Brief, Tele-
fax oder E-Mail an alle mitwirkungsberechtigten Mitglieder 
zur Stellungnahme. Die Stellungnahmen können innerhalb 
von zwei Wochen nach Eingang der Beratungsunterlagen 
mit einfachem Brief, Telefax oder E-Mail an die Geschäfts-
stelle abgegeben werden. Aufgrund der eingegangenen Stel-
lungnahmen erstellt die Geschäftsführung einen Beschluss -
entwurf. Die Geschäftsführung versendet in Abstimmung 
mit dem Vorsitzenden den Beschlussentwurf mit einfachem 
Brief, Telefax oder E-Mail an alle mitwirkungsberechtigten 
Mitglieder zur Beschlussfassung. Die Mitglieder können in-
nerhalb von einer Woche nach Eingang des Beschlussent-
wurfs ihre Stimme mit einfachem Brief, Telefax oder E-Mail 
an die Geschäftsführung abgeben. Widerspricht ein Drittel 
aller mitwirkungsberechtigten Mitglieder dem schriftlichen 
Beschlussverfahren, ist der Beratungsgegenstand auf der 
nächsten Sitzung der StäKO zu beraten.

§ 10
Beschlussfassung über die Vorschläge für Richtlinien

(1) Beschlussfassungen über Vorschläge für Richtlinien erfol-
gen in zwei Lesungen in zwei aufeinander folgenden Sit-
zungen. Ist der Richtlinienentwurf oder der Entwurf der 
Änderung der Richtlinie in der ersten Lesung verabschie-
det worden, wird dieser den betroffenen Fachkreisen und 
Verbänden zur Stellungnahme gegeben, indem der Entwurf 
von der Geschäftsführung im Internet der Bundesärzte-
kammer veröffentlicht wird. Die Frist für Stellungnahmen 
beträgt in der Regel vier Wochen. Die Geschäftsführung 
bringt die eingegangenen Stellungnahmen in die Beratung 
der StäKO für die zweite Lesung ein.

(2) Nach der zweiten Lesung wird der Vorschlag für die Richt-
linie dem Vorstand der Bundesärztekammer zur Beschluss-
fassung vorgelegt. Die Richtlinien werden nach ihrer Ge-
nehmigung durch das Bundesministerium für Gesundheit 
im Deutschen Ärzteblatt und im Internet veröffentlicht.

§ 11
Arbeitsgruppen

Die StäKO kann für die Erarbeitung von Richtlinien nach § 16 
Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 bis 7 TPG oder zur Bearbeitung von Einzelfra-
gen Arbeitsgruppen bilden. Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe 
bedarf der Zustimmung des Vorstands der Bundesärztekammer.

§ 12
Besetzung und Tätigkeit der Arbeitsgruppen

(1)  Für die Besetzung der Arbeitsgruppen gelten grundsätzlich 
die Bestimmungen der Geschäftsordnung der Ausschüsse, 
Ständigen Konferenzen, Arbeitsgruppen und Erfahrungs-
austausche der Bundesärztekammer.
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